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GZ: A 16 – 030591/2005/0057 

       A 8 – 30034/2006/0080 

 
 

Betreff: HLH Hallenverwaltung GmbH 
Abschluss einer „Miettage“-Vereinbarung 

 für die Jahre 2018 – 2022 
 
 
 
 
 

 

 

 
Erfordernis der erhöhten Mehrheit gemäß  
§ 1 Abs. 3 der Subventionsordnung  
Mindestanzahl der Anwesenden: 32  
Zustimmung von zumindest 25 Mitgliedern  
des Gemeinderates 

 

Die „Miettage“-Vereinbarung zwischen dem Land Steiermark, der Stadt Graz und der HLH 
Hallenverwaltung GmbH, die am 18.10.2012 im Gemeinderat für die Jahre 2013-2017 beschlossen 
wurde, soll um weitere fünf Jahre verlängert werden.  
 
Es soll, wie bisher, indirekt mit jährlich 450.000 Euro (Land 300.000 Euro, Stadt 150.000 Euro) der 
Weiterbetrieb der Halle gestützt werden, indem die Helmut-List-Halle in den Jahren 2018 bis 2022 
jährlich für insgesamt 100 Tage für Kulturveranstaltungen durch die steirischer herbst festival gmbh, 
die Steirische Kulturveranstaltungen GmbH und die Theaterholding Graz/Steiermark GmbH genutzt 
werden kann. 
 
Die Stützung soll so erfolgen, dass die Steirische Kulturveranstaltungen GmbH (für 60 Tage), die 
steirischer herbst festival gmbh (für 30 Tage) und die Theaterholding Graz/Steiermark GmbH (für 
10 Tage) anteilig zusätzliche Subventionen in Höhe  von 4.500 Euro pro Tag bekommen. Für die 
angegebenen Tage mieten die Kultureinrichtungen die Tage zum Normalpreis der Listhalle von 6.300 
Euro, wofür sich Land und Stadt gegenüber HLH Hallenverwaltung GmbH mit der vorliegenden 
„Miettage“-Vereinbarung verbürgen.  
 
Die „Miettage“-Vereinbarung soll vorerst für einen Zeitraum von 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 
2022 befristet abgeschlossen werden. 
 
Der Entwurf der zwischen dem Land Steiermark, der Stadt Graz, der HLH Hallenverwaltung GmbH 
abzuschließenden „Miettage“-Vereinbarung liegt als integrierender Bestandteil dieser 
Beschlussfassung bei.  

 
Hinsichtlich der zwischen dem Land Steiermark und der Stadt Graz abgeschlossenen 
Zusatzvereinbarung ist festzuhalten, dass eine abermalige schriftliche Vereinbarung nicht vorgesehen 
ist. Der in dieser Vereinbarung getroffene Aufteilungsschlüssel (Zuordnung der zu mietenden Tage) 



 

 2 

bleibt einvernehmlich aufrecht; Land Steiermark und Stadt Graz haben weiterhin in ihren jeweiligen 
Budgets die finanzielle Vorsorge, die sich aus der vorstehenden Vereinbarung ergibt, im Verhältnis 
2/3 Land Steiermark und 1/3 Stadt Graz zu treffen. 
 
Von Seiten des Landes Steiermark wird die Genehmigung der beiliegenden Vereinbarung noch vor 
dem Sommer d.J. der Steiermärkischen Landesregierung zum Beschluss vorgelegt. 
 
 
 
Der Ausschuss für Kultur und Wissenschaft sowie der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, 
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus stellen daher gemäß § 45, Abs. 2 Zi. 10 des Statutes der 
Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr. 130/1967 i.d.g.F. den 

A n t r a g , 
 

der Gemeinderat wolle mit der erforderlichen erhöhten Mehrheit beschließen: 
 
 
Dem Abschluss und der Unterfertigung der „Miettage“-Vereinbarung, abzuschließen zwischen der 
Stadt Graz, dem Land Steiermark und der HLH Hallenverwaltung GmbH laut Beilage und gemäß den 
Ausführungen im Motivenbericht, wird zugestimmt. 
 
 

Beilage: „Miettage“-Vereinbarung 
 
 
 
             Die Bearbeiterin               Der Bearbeiter  
            der Mag. Abt. 16:              der Mag. Abt. 8: 
           Patrizia Monschein          Mag.a Ulrike Temmer 
          elektronisch gefertigt           elektronisch gefertigt 
 
 
        Der Abteilungsvorstand             Der Finanzdirektor: 
            der Mag. Abt. 16:  
       Dr. Peter Grabensberger               Dr. Karl Kamper 
          elektronisch gefertigt           elektronisch gefertigt 
 
 

Der Finanz-, Kultur- und Wissenschaftsreferent: 
Dr. Günter Riegler 

elektronisch gefertigt 
 

 

 

Vorberaten und  einstimmig/mehrheitlich/mit …. Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in 
der Sitzung des  Ausschusses für Kultur und Wissenschaft  am ......................... 

Der/die SchriftführerIn:  Der/die Vorsitzende: 
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Vorberaten und  einstimmig/mehrheitlich/mit …. Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in 
der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus 
am ......................... 

Der/die SchriftführerIn:  Der/die Vorsitzende: 

 
 
 
 
 

Der Antrag wurde in der heutigen   öffentlichen  nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung 

 bei Anwesenheit von …… GemeinderätInnen 

 einstimmig   mehrheitlich (mit …… Stimmen /…… Gegenstimmen) angenommen. 

 Beschlussdetails siehe Beiblatt 

Graz, am ………………….  

  

Der/die Schriftführerin: 
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